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Ohne Schwung ins neue Jahr 
Konjunkturumfrage der Kammer zum vierten Quartal 2025

D
ie Stimmung im regionalen 
Handwerk hat sich zum 
 Jahreswechsel eingetrübt. 
Neben der anhaltenden 

Nachfrageschwäche machen den 
Betrieben auch die zuletzt gestiege­
nen Einkaufspreise zu schaffen.

„Nachdem die Wachstumsprogno­
sen für dieses Jahr bereits gesenkt 
wurden und die Krise nun auch auf 
dem Arbeitsmarkt angekommen ist, 
fehlt mittlerweile die Zuversicht auf 
eine schnelle Erholung. Die Verun­
sicherung hat zugenommen. Unter­
nehmen und Verbraucher wissen 
nicht, wohin die Reise geht“, kom­
mentiert Alexander Wälde, Präsident 
der Handwerkskammer Reutlingen, 
die Ergebnisse der jüngsten Konjunk­
turumfrage.

46 Prozent der Betriebe in den 
Landkreisen Freudenstadt, Reutlin­
gen, Sigmaringen, Tübingen und Zol­
lernalb waren mit der Geschäftslage 
im Herbstquartal zufrieden, 35 Pro­
zent bewerteten die Lage als befriedi­
gend, 19 Prozent als schlecht. Damit 
hat sich der Anteil der Pessimisten 
innerhalb eines Jahres nahezu ver­
doppelt.

Schwache Nachfrage
Vor allem die verhaltene Nachfrage 
macht den Betrieben zu schaffen. 
Zwar verbuchten zuletzt 20 Prozent 
mehr Bestellungen und Aufträge, 38 
Prozent hingegen meldeten einen 
Rückgang. Die fehlenden Neuauf­
träge wirken sich mittlerweile auf die 
Betriebsauslastung aus, weil Auf­
tragspolster weitgehend aufgezehrt 
sind. Der Anteil der Betriebe, die ihre 
Kapazitäten maximal bis zu 60 Pro­
zent nutzen können, stieg zum 

 dritten Mal in Folge auf nunmehr 
28 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich hin­
sichtlich der Umsätze. Gut ein Viertel 
der Betriebe konnte seine Einnahmen 
im vierten Quartal 2025 steigern, 30 
Prozent verzeichneten hingegen 
 Einbußen. Der Saldo, im Vorjahr 
noch bei +5 Punkten, fällt damit auf 
–3 Punkte.

Einkaufspreise ziehen an
Gleichzeitig ist der Kostendruck 
gestiegen. Die Preise für Material und 
Vorprodukte haben zuletzt wieder 
angezogen. Über alle Branchen hin­

weg meldeten zwei Drittel der Be ­
triebe höhere Einkaufspreise. Be ­
sonders stark fallen die Steigerungen 
für die Nahrungsmittelbetriebe, im 
Kfz­Gewerbe und im Gesundheits­
handwerk aus. In diesen drei Bran­
chen verzeichneten jeweils mehr als 
80 Prozent der Befragten höhere Ein­
kaufspreise. Nur ein Teil davon dürfte 
bei den Verbrauchern ankommen. 
Zwei Drittel der Betriebe wollen ihre 
Preise in den nächsten Wochen stabil 
halten, nur ein Viertel plant aktuell 
höhere Verkaufspreise.

Die Lagebeurteilungen fallen über 
alle Branchen hinweg positiv aus, 

allerdings mit erheblichen Unter­
schieden zwischen den einzelnen 
Handwerksgruppen. Am zufriedens­
ten äußerten sich die personenbe­
zogenen Dienstleister (Saldo: +37 
Punkte), gefolgt von den Ausbau­
handwerkern (+36 Punkte) und dem 
Bauhauptgewerbe (+32 Punkte). 
Deutlich schlechter bewerteten die 
Gesundheitshandwerker (+6 Punkte) 
und die gewerblichen Zulieferer  
(+1 Punkt) die Lage.

Verhaltene Prognose
Die Erwartungen des regionalen 
Handwerks für die kommenden 
Wochen sind weiterhin verhalten und 
liegen auf dem Niveau des Vorjahres. 
18 Prozent der Befragten rechnen mit 
besseren Geschäften in den kommen­
den Wochen, 28 Prozent erwarten 
eine Verschlechterung. Vor allem die 
Autohäuser und Kfz­Werkstätten, die 
Nahrungsmittelhandwerker und die 
Ausbaubetriebe sind mehrheitlich 
pessimistisch gestimmt. Der Kon­
junkturindikator, der Lagebeurtei­
lungen und Erwartungen des regio­
nalen Handwerks zusammenfasst, 
liegt bei 7,7 Punkten (Vorjahresquar­
tal: 12,9 Punkte).

Die 14.000 Handwerksbetriebe in 
den Landkreisen Freudenstadt, Reut­
lingen, Sigmaringen, Tübingen und 
Zollernalb erwirtschaften einen Um­
satz von über 11,3 Milliarden Euro, 
beschäftigen rund 80.000 Mitarbei­
ter und bilden 4.400 junge Menschen 
aus. 

An der aktuellen Umfrage, die vom 12. bis 
25. Januar 2026 erstmals online durchgeführt 
wurde, haben landesweit 4.500 Betriebe  
teilgenommen

Für die gewerblichen Zulieferer lief das Schlussquartal durchwachsen. Positiver fällt die Prognose aus. Jeder vierte 
Betrieb rechnet mit einer höheren Nachfrage in den nächsten Wochen.  Foto: handwerkskammer.de

Die Verunsicherung 
hat zugenommen. 
Unternehmen und 
Verbraucher wissen 
nicht, wohin die 
Reise geht.“
Alexander Wälde
Präsident

KURZ INFORMIERT

Ausgleichsabgabe:  
Frist beachten
Im vergangenen Jahr ist die Aus­
gleichsabgabe für die Beschäfti­
gung schwerbehinderter Men­
schen um durchschnittlich 10 bis 
13 Prozent gestiegen. Betroffen 
sind insbesondere Betriebe mit 
mehr als 20 Arbeitsplätzen, 
die gesetzlich verpflichtet sind, 
einen Teil ihrer Stellen mit 
schwerbehinderten Beschäftig­
ten zu besetzen. Alle Arbeitgeber 
mit mehr als 20 Arbeitsplätzen 
müssen bis spätestens 31. März 
2026 eine Anzeige zur Berech­
nung der Ausgleichsabgabe für 
das Jahr 2025 abgeben. Diese 
Pflicht gilt unabhängig davon, ob 
tatsächlich schwerbehinderte 
Menschen beschäftigt werden. 
Die Meldung bezieht sich immer 
auf das jeweils vergangene 
Ka lenderjahr. Rechtsgrundlage 
sind die § 154 ff. sowie § 160 Ab­
satz 2 des Sozialgesetzbuches IX. 
Danach müssen Unternehmen 
mindestens fünf Prozent ihrer 
Arbeitsplätze mit schwerbehin­
derten Menschen besetzen. Wird 
diese Quote nicht erreicht, ist für 
jeden unbesetzten Pflichtarbeits­
platz eine monatliche, gestaffelte 
Ausgleichsabgabe zu zahlen, 
deren Höhe seit 2025 angehoben 
wurde. Wichtig: Auch wenn keine 
Abgabe anfällt, besteht die An­
zeigepflicht. Bei verspäteter oder 
fehlender Meldung kann das 
Integrationsamt die erforder­
lichen Werte schätzen – was für 
Arbeitgeber finanzielle Nachteile 
haben kann.

Kurzarbeitergeld: Bund 
verlängert Regelung
Die Bezugsdauer für das Kurz­
arbeitergeld bleibt vorerst bei  
24 Monaten – längstens aber bis 
Ende 2026. Die reguläre Bezugs­
dauer beträgt eigentlich zwölf 
Monate. „Mit der Verlängerung 
geben wir Betrieben in Anbetracht 
derzeitiger handels­ und geopoli­
tischer Risiken Planungssicher­
heit für die kommenden Monate“, 
sagte Bundesarbeitsministerin 
Bärbel Bas. Bessere sich die Situa­
tion, dann könnten die Betriebe 
die Auslastung kurzfristig wieder 
erhöhen. Der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks sieht die 
Maßnahme kritisch. Verluste von 
Arbeitsplätzen, vor allem in der 
Industrie, könnten so verdeckt 
werden und die Arbeitslosensta­
tistik geschönt, kritisiert der Ver­
band. Die Verlängerung verur­
sache hohe Kosten und notwen­
dige betriebliche Anpassungs­
maßnahmen im Rahmen des 
Strukturwandels würden womög­
lich verzögert. 

Was soll ich werden?
Tausende Besucher bei der Ausbildungsmesse Binea  
in der Reutlinger Stadthalle

Insgesamt 170 Aussteller füllten 
am letzten Januar­Wochenende 
bei der Ausbildungsmesse Binea 

die Säle der Reutlinger Stadthalle. 
Ob große Namen wie die Deutsche 
Bundeswehr oder viele regionale 
Handwerksbetriebe – für die meist 
jungen Gäste gab es die unter­
schiedlichsten Berufsfelder zu ent­
decken. Die Handwerkskammer 
Reutlingen war wie jedes Jahr mit 
einem eigenen Stand vertreten und 
Stand Rede und Antwort zu allen 
Fragen rund um das Thema Ausbil­
dung im Handwerk. Beim beliebten 
Geschicklichkeitsspiel „Heißer 
Draht“ kamen die Jugendlichen mit 
den Beraterinnen und Beratern der 
Kammer schnell ins Gespräch. 

„Samstag ist traditionell 
der Familientag“
Bereits an ersten Messetag am Frei­
tag zählten die Veranstalter gegen 

12.30 Uhr rund 2.500 Besucher. Vor 
allem am Morgen bildeten sich 
lange Schlangen vor der Stadthalle, 
da ganze Schulkassen gemeinsam 
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
gekommen sind. Ab Mittag war 
dann etwas weniger los in der Halle. 
Dafür war es dann aber auch ein­
facher, mit den Menschen an den 
Infoständen ins Gespräch zu kom­
men. 

Am Samstag dann bot sich ein 
ganz anderes Bild. „Am Samstag 
kommen die Jugendlichen mit ihren 
Eltern, Freunden oder sogar Groß­
eltern. Da haben sie Zeit über die 
Messe zu schlendern, sich um ­
zusehen und auch wirklich effizi­
ente Gespräche an den Ständen zu 
 führen“, weiß Michael Wittich, 
 Aus bildungsberater bei der Hand­
werkskammer Reutlingen. Außer­
dem fanden im Rahmen der Messe  
40 Workshops und Vorträge statt. 

Am Stand der Handwerkskammer Reutlingen gab es Informationen zu 
 Ausbildungsplätzen im Handwerk.  Foto: Handwerkskammer

Werkzeuge für 
die Personalarbeit
Aktuelle Web-Seminare für Betriebe und Führungskräfte

Ob Techniken zum Umgang mit 
Konflikten im Team, der Ein­
satz von KI für die Mitarbei­

tergewinnung oder Wege zu mehr 
Ar beitgeberattraktivität – die Web­ 
Seminare von Horizont Handwerk 
greifen Personalthemen, auf, die viele 
Praktiker beschäftigen, und stellen 
Methoden und Instrumente vor, die 
schnell und wirksam in die Perso­
nalarbeit integriert werden können. 

Konflikte erkennen, verstehen, 
lösen – Konfliktkompetenz für 
Führungskräfte im Handwerk

 ț 27. Februar 2026, 11 bis 12 Uhr
Wer Konflikte und deren mögliche 
Ursachen frühzeitig erkennt, erhält 
die Leistungsfähigkeit des Teams. 
Das Web­Seminar gibt praxiserprobte 
Kommunikationstechniken an die 
Hand, die zur Deeskalation beitragen. 
Anhand typischer Alltagssituationen 
entwickeln die Teilnehmer ein besse­
res Verständnis für ihre eigene Rolle 
und gewinnen Sicherheit in schwieri­
gen Situationen.

Mit Köpfchen und KI: Ihr 
Werkzeugkasten für moderne 
Mitarbeitergewinnung

 ț 12. März 2026, 11 bis 12 Uhr
Stellenanzeigen attraktiver gestalten 
oder Bewerber wirksamer anspre­
chen – das Web­Seminar behandelt 
strategische Ansätze, digitale Werk­
zeuge und gibt Tipps, wie Betriebe 

mittels Künstlicher Intelligenz ihre 
Personalakquise auf das nächste 
Level bringen. Die Teilnehmer erhal­
ten praxisnahe Tipps, mit denen sie 
sofort starten können.

Mehr als nur Lohn: Was 
Arbeitgeberattraktivität im 
Handwerk wirklich ausmacht

 ț 22. April 2026, 11 bis 12 Uhr
Betriebsinhaber und Führungskräfte 
erfahren, was Fachkräften und Be ­
werbern wichtig ist und wie sie sich 
über diese Merkmale als attraktiver 
Arbeitergeber positionieren. Vorge­

stellt wird ein speziell für Hand­
werksbetriebe entwickeltes Tool, 
das Arbeitgeberattraktivität messbar 
macht. Abschließend geht es um die 
Frage, wie sich diese Ergebnisse in 
praktische Verbesserungen umsetzen 
lassen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle 
Seminartermine 2026 und Anmel­
dung unter www.horizont­handwerk.
de/webseminare.

Kontakt: Claudia Hechler, Beraterin für Perso-
nal- und Organisationsentwicklung, Tel. 07121/ 
2412-132, claudia.hechler@hwk-reutlingen.de

Praxiswissen für Unternehmer und Führungskräfte.  Foto: Jacob Lund – stock.adobe.com

Hier haben Sie  
den Beweis,…
… dass auch kleine 
 Regionalanzeigen gelesen werden.
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Fragen und Antworten zum 
Kammerbeitrag
Alles Wichtige zum Beitragsbescheid 2026

Handwerkskammerbeitrag
Obwohl die finanzielle Lage schwie­
riger geworden ist, konnte für das 
Jahr 2026 der Handwerkskammerbei­
trag nochmals stabil gehalten werden 
(sowohl der Grundbeitrag als auch 
der Zusatzbeitrag). Die allgemeinen 
Kostensteigerungen konnten durch 
eine sparsame Haushaltsführung und 
einen Ausbau der Digitalisierung teil­
weise abgefangen werden.

Wie wird der Sonderbeitrag 
ÜBA-Umlage berechnet und was 
hat sich 2026 verändert?
Der Sonderbeitrag ÜBA-Umlage wird 
anteilig (prozentual) aus dem festge­
setzten Handwerkskammerbeitrag 
berechnet. 

In der überbetrieblichen Ausbil­
dung schlugen die Kostensteigerun­
gen bei Material, Energie und den 
erfolgten Tariferhöhungen stärker 
durch. Hinzu kommt noch, dass die 
Zuschüsse von Bund und Land seit 
Jahren stagnieren. Diese fehlende 
Anpassung führt dazu, dass die 
 Kostensteigerungen direkt von den 
Betrieben getragen werden müssen. 
Um das Defizit in der ÜBA zu reduzie­
ren, muss für 2026 erstmals seit 2022 
der Sonderbeitrag ÜBA-Umlage er ­
höht werden. Der Sonderbeitrag ÜBA­ 
Umlage steigt von 35 Prozent auf 
40 Prozent. Das ist eine Erhöhung um 
5 Prozentpunkte.

Hinzu kommt ein gewerkabhängi­
ger Berufszuschlag, der die jeweils 
unterschiedlichen Aufwendungen 
für Maschinen, Material und Personal 
in den Ausbildungsstätten berück­
sichtigt. Dieser liegt je nach Gewerk 
weiterhin in der Spanne von 5 Euro 
bis maximal 350 Euro. 

Für welchen Zeitraum gilt der 
 Kammerbeitrag?
Der Handwerkskammerbeitrag ist ein 
Jahresbeitrag. Er wird für den Zeit­
raum 1. Januar bis zum 31. Dezember 
eines Jahres erhoben. Bei einer erst­
maligen Eintragung beginnt die Bei­
tragspflicht ab dem Monat der Eintra­
gung. Endet die Mitgliedschaft im 
Laufe des Jahres, kann auf Antrag 
eine anteilige Anpassung des Beitrags 
vorgenommen werden.

Wer muss den Beitrag bezahlen?
Beitragspflichtig sind alle bei der 
Handwerkskammer eingetragenen 
Mitgliedsbetriebe (natürliche und 
juristische Personen und Personen­
gesellschaften). Die Beitragspflicht 
gilt für zulassungspflichtige, zulas­
sungsfreie Handwerke und hand­
werksähnliche Gewerke.

Wie setzt sich der Beitrag 
 zusammen?
Der Handwerkskammerbeitrag be­
steht aus mehreren Bausteinen: aus 
einem fixen Grundbeitrag und einem 
variablen Zusatzbeitrag, der die wirt­
schaftliche Leistungsfähigkeit eines 

Betriebs berücksichtigt. Hinzu kom­
men für einige Handwerke der Son­
derbeitrag ÜBA-Umlage und ein 
Berufszuschlag, die zur Finanzie­
rung der überbetrieblichen Ausbil­
dung in diesen Berufen erhoben 
werden.

Was bildet die Beitragsbe-
messungsgrundlage?
Die Erhebungsgrundlage für den 
Grund­ und Zusatzbeitrag ist der 
Gewerbeertrag, der im Gewerbe­
steuermessbescheid des Finanzam­
tes ausgewiesen wird. Liegt kein 
Gewerbesteuermessbescheid vor, 
wird ersatzweise der Gewinn aus 
Gewerbebetrieb herangezogen.

Es findet keine Gegenwartsveran­
lagung statt, Bemessungsjahr ist 
immer das jeweils drittvorangegan­
gene Jahr. Für den Kammerbeitrag 
2026 ist somit das Jahr 2023 aus­
schlaggebend. Konjunkturelle, be ­
triebliche wie auch persönlich 
bedingte Veränderungen wirken sich 
somit immer um drei Jahre versetzt 
auf die Beitragshöhe aus.

Wer gilt als Existenzgründer?
Als Existenzgründer werden natürli­
che Personen eingetragen, die erst­
malig ein Gewerbe angemeldet haben 
und vorher weder im Handwerk noch 
im Handel selbstständig tätig oder 
beteiligt waren.

Wie wird der Beitrag für Existenz-
gründer berechnet?
Die Handwerksordnung sieht für 
Existenzgründer eine Sonderrege­
lung vor. Im Jahr der Eintragung sind 
Existenzgründer vom Kammerbei­
trag befreit. Im zweiten und dritten 
Jahr wird der halbe Grundbeitrag 
fällig, ab dem vierten Jahr der volle 
Grundbeitrag. Der Zusatzbeitrag wird 
in diesem Zeitraum grundsätzlich 
nicht erhoben. Allerdings greift diese 
Sonderregelung nur, wenn die Bei­
tragsbemessungsgrundlage in den 
ersten vier Beitragsjahren (Gewer­
beertrag, hilfsweise Gewinn) nicht 
über 25.000 Euro liegt. Wird dieser 
Wert überschritten, ist der Betrieb in 
vollem Umfang beitragspflichtig. Bei 
einem ÜBA­pflichtigen Ge  werbe sind 

Existenzgründer für das Jahr der 
Gewerbeanmeldung und die drei dar­
auffolgenden Jahre vom hälftigen 
Berufszuschlag befreit.

Muss man bei einem Verlust 
 trotzdem einen Beitrag bezahlen?
Ja. Auch bei einem Verlust im Bemes­
sungsjahr wird der Mindestbeitrag 
fällig.

Wer ist „Kleinunternehmer“ im 
Sinne der Handwerksordnung?
Kleinunternehmer sind dauerhaft 
vom Beitrag befreit, sofern die Be­
messungsgrundlage (Gewerbeertrag, 
hilfsweise Gewinn) im Bemessungs­
jahr 5.200 Euro nicht übersteigt. 
Allerdings bereitet die Definition 
dieser Personengruppe immer wieder 
Probleme. Die Handwerksordnung 
nennt abschließend die Vorausset­
zungen, die erfüllt sein müssen, um 
als Kleinunternehmer zu gelten. 
Danach ist dieser Status ausschließ­
lich für Einzelunternehmen im 
Bereich der zulassungspflichtigen 
Handwerke vorgesehen. Personen, 

 Foto: Handwerkskammer Reutlingen

WIR GR ATULIEREN

Firmenjubiläen
Zahlreiche Handwerksbetriebe 
können im ersten Quartal des 
 Jahres 2026 ein rundes Jubiläum 
feiern. Die Handwerkskammer 
Reutlingen vergibt an diese Unter-
nehmen eine Ehrenurkunde.

200 Jahre
 ț Gerd Hepp, Installateur-, Hei-
zungsbau, Metallbau, Klempner-
betrieb, Zwiefalten

125 Jahre
 ț Fritz Braun Fahrzeugbau GmbH 
& Co. KG, Sigmaringen

100 Jahre
 ț Michael Zeeb, Maler- und Lackie-

rerbetrieb Öschingen, Mössingen
 ț Ensslin Kachelofenbau GmbH, 
Bad Urach

 ț Dieter Hebrank, Fensterbau, 
Rollladen- und Sonnenschutz-
technik, Haigerloch

 ț Hugo Kleinmann GmbH & Co. 
KG Kfz-Technik, Hechingen

75 Jahre
 ț Sabine Abele, Friseurmeisterin, 
Reutlingen

50 Jahre
 ț Auto Heinzelmann e. K, Loßburg
 ț Ochs Handelsgesellschaft mbH, 
Zweiradmechanikerbetrieb, 
Eningen u. A.

 ț Kiefer GmbH Werkzeug- und 
Vorrichtungsbau, Pfullingen

 ț Egbert und Tobias Rauscher 
GbR Heizung und Sanitär, Kus-
terdingen

 ț Hemmer GmbH Installateur- und 
Heizungsbaubetrieb, Haigerloch

25 Jahre
 ț Autohaus Daub GmbH, Horb 
am Neckar

 ț Ramona Kittelberger, Friseur-
salon, Dettingen

 ț Holger Kern + Gerd Herrmann 
GbR Feinwerkmechaniker-
betrieb, Engstingen

 ț Dietmar Feucht, Zahntechniker-
betrieb, Münsingen

 ț Rainhard Krause, Steinmetz- und 
Steinbildhauerbetrieb, Reutlingen

 ț Francesco Grosso, Fuger-
betrieb, Trochtelfingen

 ț Winfried Fuchsloch, Schreiner-
meister, Zwiefalten

 ț Pro Optik Augenoptik Fach-
geschäft GmbH, Bad Saulgau

 ț Harald Riester, Hausgeräte-
technik, Stetten am kalten Markt

 ț Mario Hätinger, Klempner- und 
Dachdeckerbetrieb Altingen, 
Ammerbuch

 ț Weber Pflasterbau GmbH 
 Lautlingen, Albstadt

 ț Michael Braun, Montage von 
Baufertigteilen, Balingen

 ț Karl-Heinz Klenk, Schreinerei 
Melchingen, Burladingen

Ansprechpartnerin: Jennifer Krauß, 
Handwerksrolle, Tel. 07121/2412-242, 
E-Mail: jennifer.krauss@hwk-reutlingen.de

Was leistet die Handwerkskammer für meinen Betrieb?
Selbstverwaltungsorganisation, Interessenvertretung und Dienstleister für das regionale Handwerk 

Die Handwerkskammer ist eine 
Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, die eine Vielzahl von 

Aufgaben für ihre Mitglieder erbringt. 
Diese Aufgaben sind gesetzlich in der 
Handwerksordnung festgelegt. Die 
Handwerkskammer Reutlingen als 
Selbstverwaltungsorganisation der 
regionalen Handwerkswirtschaft ver­
steht sich als modernes Dienstleis­
tungszentrum für das Handwerk, als 
Einrichtung, die die Interessen der 
angeschlossenen Unternehmen und 
der im Handwerk Beschäftigten 
wahrnimmt, sie bündelt und nach 

außen hin vertritt. Neben den hoheit­
lichen Aufgaben erbringt die Hand­
werkskammer zahlreiche freiwillige 
Dienstleistungen für ihre Mitglieds­
betriebe und vertritt deren Interessen 
gegenüber Politik, Verwaltung und 
anderen Insitutionen.

Unsere Dienstleistungen 
Ausbildung
Verträge, Lehrlingsrolle, Beratung 
von Betrieben und Auszubildenden, 
Prüfungen, Anerkennung auslän­
discher Bildungsabschlüsse, Nach­
wuchswerbung, Begabtenförderung, 

Tel. 07121/2412-260, E-Mail: ausbil­
dung@hwk­reutlingen.de

Handwerksrolle
Handwerksrecht, Schwarzarbeitsbe­
kämpfung, Firmenrecht, Tel. 07121/ 
2412-240, E-Mail: handwerksrolle@
hwk­reutlingen.de

Betriebswirtschaftliche Beratung
Gründung, Unternehmensführung, 
Finanzierung, Fördermittel und 
Finanzhilfen, Nachfolge, Controlling, 
Exportberatung, Reutlingen: Tel. 
07121/2412-130, Sigmaringen: Tel. 

07121/2412-135 und ­136, E-Mail: 
 beratung@hwk­reutlingen.de

Meisterprüfung
Zulassung, Prüfung, Tel. 07121/2412­
250, E-Mail: meisterpruefung@hwk­ 
reutlingen.de

Umwelt und Technik
Abfallvermeidung, ­entsorgung, 
Energie­ und Ressourceneffizienz, 
Förderprogramme, Gefahrstoffe, 
Patente, neue Technologien, Digitali­
sierung und KI-Einsatz, Technologie­
transfer, Bewertung von Maschinen 

und Anlagen, Tel. 07121/2412-140, 
E-Mail: beratung@hwk­reutlingen.de

Personal- und 
Organisationsberatung
Personalmarketing, Personalaus­
wahl, Personalführung, Mitarbei­
terbindung, Personalentwicklung, 
Fach kräftebörse, Tel. 07121/2412-130, 
E-Mail: beratung@hwk­reutlingen.de

Rechtsberatung
Allgemeine Rechtsberatung, insbe­
sondere Arbeitsrecht, Bau­/Werkver­
tragsrecht, gewerbliches Mietrecht, 

die ein zulassungsfreies Handwerk 
nach Anlage B Abschnitt 1 oder ein 
handwerksähnliches Gewerbe nach 
Anlage B Abschnitt 2 der HwO betrei­
ben, fallen nicht unter diesen Perso­
nenkreis. Weitere Kriterien sind die 
Beschränkung auf nicht wesentliche 
Tätigkeiten eines Handwerks, die den 
überwiegenden Teil der gewerblichen 
Tätigkeit ausmachen müssen, sowie 
die Qualifikation des Kleinunterneh­
mers. Erfüllt der Betriebsinhaber die 
Voraussetzungen für die Eintragung 
in die Handwerksrolle mit dem zu 
betreibenden Handwerk, ist er in sei­
ner Handwerksausübung nicht einge­
schränkt und fällt damit nicht unter 
diesen Personenkreis.

Was ist der Sonderbeitrag 
ÜBA-Umlage?
Die Anforderungen an die Ausbil­
dung junger Handwerker steigen ste­
tig. Jedoch werden die Kosten für die 
überbetriebliche Ausbildung nur teil­
weise durch öffentliche Zuschüsse 
gedeckt. Diese Lücke wird durch eine 
Jahresumlage, den Sonderbeitrag 
ÜBA-Umlage, geschlossen.

Wer wird zum Sonderbeitrag 
ÜBA-Umlage und Berufszuschlag 
veranlagt?
Die Jahresumlage wird zweckgebun­
den erhoben und ausschließlich für 
die überbetriebliche Ausbildung ver­
wendet. Die Umlagefinanzierung 
gewährleistet, dass jeder Handwerks­
beruf die Kosten der überbetrieb­
lichen qualifizierten Ausbildung 
selbst trägt. Es gilt also das Verur­
sacherprinzip. Die Vollversammlung 
der Handwerkskammer Reutlingen 
legt im jährlichen Beitragsbeschluss 
fest, in welchen Handwerksberufen 
der Sonderbeitrag und der Berufs­
zuschlag erhoben werden.

Muss der Sonderbeitrag ÜBA- 
Umlage auch bezahlt werden, 
wenn nicht ausgebildet wird?
Ja, die Veranlagung zum Sonderbei­
trag erfolgt unabhängig davon, ob ein 
Betrieb selbst ausbildet oder nicht. 
Damit folgt die Vollversammlung 
dem Solidarprinzip: Alle Betriebe 
einer Berufsgruppe kommen gemein­
sam für die Kosten der überbetrieb­
lichen Ausbildung auf. So beteiligen 
sich auch diejenigen, die nicht selbst 
ausbilden, aber indirekt durch die 
Einstellung ausgebildeter Gesellen 
profitieren, an den Kosten.

Was ist der Berufszuschlag?
Der Berufszuschlag wird bei ÜBA­ 
pflichtigen Gewerken erhoben. Er 
wird nach dem Verursacherprinzip je 
Gewerk zusätzlich zum Sonderbei­
trag ÜBA berechnet. Der maximale 
Berufszuschlag wurde von der Voll­
versammlung auf 350 Euro fest­
gelegt. Je ÜBA­pflichtigem Gewerk 
variiert der Berufszuschlag von 5 bis 
350 Euro. 

Vermittlungsverfahren, Wettbe­
werbsrecht, Tel. 07121/2412-230, 
E-Mail: recht@hwk­reutlingen.de

Überbetriebliche Ausbildung
Tel. 07071/9707-0, E-Mail: ueba@
hwk­reutlingen.de

Weiterbildung
Seminare, Lehrgänge, Meisterprü­
fungsvorbereitung, Reutlingen: Tel. 
07121/2412-320, E-Mail: info@ 
bildungsakademie­rt.de, Tübingen: 
Tel. 07071/9707-80, E-Mail: info@
bildungsakdamie­tue.de


